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Norm

ForstG 1975 §17 Abs1;

NatSchG OÖ 2001 §5 Z14;

VwRallg;

Rechtssatz

Betre9end das Tatbestandsmerkmal der "Rodung" im Sinne des § 5 Z. 14 OÖ NatSchG fehlt zwar in diesem Gesetz eine

Legalde<nition. Die Annahme, dass aus diesem Grunde davon auszugehen wäre, es sei der forstgesetzliche Begri9 der

Rodung (§ 17 Abs. 1 Forstgesetz 1975) übernommen worden, ist allerdings unzutre9end. Dies zeigt schon der

Umstand, dass sich der Begri9 der Rodung im § 5 Z. 14 OÖ NatSchG nicht etwa - wie § 17 Abs. 1 ForstG 1975 - auf die

"Verwendung von Waldboden" bezieht, sondern auf Busch- und Gehölzgruppen, Heckenzüge u.ä., deren

Waldeigenschaft (im Sinne des ForstG 1975) jedoch nicht Tatbestandsvoraussetzung ist. Gegen die Annahme, es sei der

forstgesetzliche Rodungsbegri9 in das OÖ NatSchG übernommen worden, sprechen auch die Gesetzesmaterialien (RV,

S. 49, AB S. 52). Unter "Rodung" im Sinne des § 5 Z. 14 OÖ NatSchG ist daher nicht die forstgesetzlich de<nierte

Rodung, sondern vielmehr - unter Rückgri9 auf den allgemeinen Sprachgebrauch - die auf Dauer angelegte Entfernung

des betreffenden Bewuchses zu verstehen.
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